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Nachhaltigkeitskriterien für den Tierschutz 

- Erfordernisse aus der Sicht der Praxis -

20. Internationale Sommerakademie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)
30. Juni bis 3. Juli 2014 in Ostritz - St. Marienthal

J. Baumgarte
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Nachhaltige Nutztierhaltung

Vorhaben von Tierhalterinnen/haltern,
Erträge effizient zu erzielen und
langfristig durch ein
ausgewogenes Management zu sichern,
das auf Basis wissenschaftl. u.
prakt. Erkenntnisse neben
der Ökonomie
sozialer Gerechtigkeit
auch Umweltschutz, 
Verbraucherschutz,
Verbrauchererwartungen
und nicht zuletzt
Tiergesundheit und
Tierschutz
einbeziehen sollte

(mod. n. Hartung 2002)

Nachhaltiger Tierschutz

So

oder

So ?
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Nutztierhaltung im Spannungsfeld verschiedener Anforderungen 

Wettbewerbsfähigkeit
Tierschutz
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Gesellschaftliche Akzeptanz /
Soziale Gerechtigkeit

Lebensmittelsicherheit/-qualitätRessourcenverfügbarkeit

Arbeitsschutz
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Haltungsbedingungen

Gesellschaftlich 
akzeptierte

von Tierhalter/
-innen leistbare

transparente und nachvollziehbare
Sicherstellung

des Schutzes und
des Wohlbefindens
eines jeden Tieres
(Tiergerechtheit)

Nachhaltiger Tierschutz

Tierschutzplan Niedersachsen
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Tierschutzplan 
Niedersachsen

Nds. Arbeitsprogramm (seit Mai 2011)

• Weiterentwicklung des Tierschutzes

in der Nutztierhaltung 

• ca. 40 Schwerpunktthemen

(tierschutzrelevante Defizite, 

Haltungssysteme und Management)

für 13 Tierarten/Nutzungsgruppen

• Beitrag zur Versachlichung

der Diskussion

• Lösungen unter Einbindung gesellschaftlich

relevanter Gruppen auf Basis

der Erkenntnisse von Wissenschaft

und Praxis

• maximale Zeitvorgaben (spätestens 2018)

Nachhaltiger Tierschutz
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Ist die heutige Nutztierhaltung tiergerecht?

Schlagworte: Massentierhaltung
Verstümmelungen

Problem: Spezialisierung, Intensivierung der Nutztierhaltung versus
Verbrauchervorstellungen (Wirklichkeit und Anspruch) ?

Kritik

Kritische Berichterstattung (TV, Printmedien) zum Thema Nutztierhaltung
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Tiergerechtheit
= in welchem Maß

Umwelt- bzw. Haltungsbedingungen
dem Tier die Voraussetzungen
zur Vermeidung von
Schmerzen, Leiden und Schäden bieten
sowie darüber hinaus
deren Wohlbefinden sicherstellen

(Knierim 2014)

Zweck Tierschutzgesetzes ist es,
aus der Verantwortung des Menschen
für das Tier als Mitgeschöpf
dessen Leben und Wohlbefinden
zu schützen.
Niemand darf einem Tier
ohne vernünftigen Grund
Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen

Nachhaltigkeitskriterium: Tiergerechtheit
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5 Freiheiten / Forderungen

1. Frei von Hunger, Durst und Fehlernährung
2. Frei von ungeeigneter Haltung

3. Frei von Schmerzen, Krankheiten und Verletzungen

4. Frei von Angst und Stressbelastung
5. Freiheit zur Ausübung normalen/artgemäßen Verhaltens

(Farm Animal Welfare Council 1992)

Nachhaltigkeitskriterium: Tiergerechtheit
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Gute Mensch-Tier-Beziehung

Ausüben anderer 

Verhaltensweisen

Thermischer

Komfort

Liegekomfort

Bewegungsfreiheit

Keine

Krankheiten

Positiver emotionaler Zustand

Hunger

Keine

Verletzungen

Keine schmerzhaften

Eingriffe am Tier

12 Indikatoren
des Tierschutzes
aus dem
EU Welfare Quality Projekt

Durst

(mod. n. Hartung)
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Sicherstellung der
Tiergerechtheit durch

Sachkunde

Betriebliche Eigenkontrollen
(Verpflichtung der Nutztierhalter/-innen
seit 01.02.2014 (§ 11 Absatz 8 Satz 1))

Behördliche Kontrollen

tiergerecht
tierschutzkonform

§ 2 Tierschutzgesetz:

1. angemessene Ernährung
2. angemessene Pflege
3. verhaltensgerechte Unterbringung
4. artgemäße Bewegung
5. (Sachkunde der Nutztierhalterin/des –halters

Nachhaltigkeitskriterium: Sicherstellung der Tiergerechtheit
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Begründung zu dem Entwurf (Drs. 300/12, Seite 54):

„Ziel der tierschutzbezogenen
betrieblichen Eigenkontrollen soll sein,
eine Einschätzung des Wohlergehens der Tiere,
zum Beispiel anhand geeigneter Indikatoren wie etwa

der Fußballengesundheit,
der Mortalität oder
der Organbefunde am Schlachthof,

vorzunehmen und gegebenenfalls Maßnahmen
zur Verbesserung
zu planen und umzusetzen.“

Zu diesem Zweck sind insbesondere geeignete 
tierbezogene Merkmale (Tierschutzindikatoren) zu 
erheben und zu bewerten (§ 11 Absatz 8 Satz 2)

Objektive Prüfgrößen
für Tierhalter
zur Einschätzung u.
ggf. Verbesserung der 
Tiergerechtheit
im Erzeugerbetrieb.
Eignung der Indikatoren
für eine routinemäßige 
Beurteilung der 
Tiergerechtheit
u. Erhebung der 
Indikatoren mit 
vertretbarem Aufwand

Rückschlüsse auf Tierhaltungsbedingungen

Nachhaltigkeitskriterium: Sicherstellung der Tiergerechtheit

Output- (Was „sagt“ das Tier ),
nicht (nur) inputorientierte Beurteilung (z.B. Buchtengröße)
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Beispiele für Tierschutzindikatoren

�Masthühner
z.B. Tierverluste, Fußballengesundheit, 
Arzneimitteleinsatz, transportbedingte Verluste

�Schweine

z.B. Tierverluste, Arzneimitteleinsatz,

Lahmheiten, „Kümmerer“,

Verschmutzungen, Organbefunde,

Schlagstriemen, Kannibalismus (Mastschwein)

Remontierungsrate, Schulterläsionen (Zuchtsau)

Nachhaltigkeitskriterium: Sicherstellung der Tiergerechtheit
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„Nationaler Bewertungsrahmen 
Tierhaltungsverfahren“

Beschreibung und Bewertung
von 139 Haltungsverfahren
für Rinder, Schweine, Geflügel und Pferde 
hinsichtlich
Auswirkungen der Tierhaltungsverfahren 
auf
- Umwelt und
- Tiergerechtheit

Nachhaltigkeitskriterium: Sicherstellung der Tiergerechtheit

Tiergerechtheit / Umweltschutz
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Lenkungsausschuss

Arbeitsgruppen

- Masthähnchen

- Legehennen

- Puten

- Enten, Gänse

- Schweine

- Rinder

- Pferde

- Tierschutzindikatoren  

- Folgenabschätzung

Sachverständige auch außerhalb der 
Verbände etc. des 
Lenkungsausschusses,
z.B. prakt. Landwirte, prakt. Tierärzte

Ziel: Konsensuale Lösungen!
Gesamtziel: Gesellschaftliche Akzeptanz!

Tierschutzplan Niedersachsen (Gremien)

> 20 Institutionen / Gruppen
> 100 Personen

Nachhaltigkeitskriterium: Akzeptanz
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Tierschutzbeirat
des Landes 
Niedersachsen

Landwirt-
schafts-
ministerien in 
MV, NW u. SH

Wissenschaft

Nachhaltigkeitskriterium: Akzeptanz
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Beleuchtung
- Einfall von natürlichem Tageslicht,                                             

min. 3 % der Stallgrundfläche

Sitzstangen
- Zugang ab 1. LT, ab 35. LT alle                                

gleichzeitig ungestört ruhen                                                        
(min. 6 cm/Junghenne, ab 10. LW                               
min. 10 cm/Junghenne)

Junghennen Besatzdichte ab 35. LT

- 18 Hennen / m² nutzbare Fläche 

Volierenaufzuchten

- Zugang zu Beschäftigungsmaterial                                                
ab 1. LW zusätzlich zu Kükenpapier

- Zugang zu Einstreu in der 5. LW,                               
spätestens ab 35. LT

Optimierung von Haltungsbedingungen und Management  
Junghennen

Aufnahme in die TierSchNutztV

Nachhaltigkeitskriterium: Akzeptanz
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Verzicht auf prophylaktische, nicht kurative Eingriffe
Ausstieg Schnabelkürzen bei Legehennen bis 2016

Ist-Zustand in Deutschland:
Konventionelle Boden- und Freilandhaltung nahezu 100 % schnabelkupiert
Ökologische Haltung ���� Kupieren/Touchieren verboten!

Ist-Zustand in Österreich: generell schnabelunkupiert

•„Nds. Empfehlungen zur Verhinderung von Federpicken und Kannibalismus “
(Junghennenaufzucht, Legehennenhaltung, Notfallplan, etc.)

• Umsetzung auf 11 Pilotbetrieben und weiteren „Leuchtturmbetrieben“

Eingriff „Schnabelkupieren“ kann nicht mehr generell als 
unerlässlich angesehen werden (vgl. § 6 Abs. 3 TierSchG)

Tiere dürfen nicht dem Haltungssystem angepasst werden ! 

Tierschutzplan

Nachhaltigkeitskriterium: leistbar
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Finanzierung des Verzichts auf Schnabelkürzen bei Jung-
und Legehennen - was kostet das?

- Optimierung der Junghennenaufzucht    = 1 Cent / Ei

- Optimierung Fütterung + Beschäftigung = 1 Cent / Ei 

- Intensivierung der Betreuung = 1 Cent / Ei
-----------------

∑ =  3 Cent / Ei

Ø Eierverbrauch pro Kopf und Jahr ���� 217 Eier

Mehrkosten von 6,51 € pro Verbraucher und Jahr!

Nachhaltigkeitskriterium: leistbar
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Kaufverhalten 
der Verbraucher /
LEH

Tierschutzlabel

Förderung
(AFP, ELER)

Wer bezahlt am Ende die Rechnung?

Nachhaltigkeitskriterium: leistbar
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Erzielung der Nachhaltigkeit im Bereich Tierschutz

• Weiterentwicklung des Tierschutzes
- auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse
- möglichst nicht im Alleingang
- unter Einbeziehung der Betroffenen
- unter Berücksichtigung der Erwartungen der Gesellschaft
(gemeinsames Handeln und Mitgestalten)

• Nachprüfbare jederzeitige Sicherung der Tiergerechtheit durch
- Intensivierung von Eigenkontrollen in Verbindung mit
- amtlichen Kontrollen
unter Nutzung tierbezogener Tierschutzindikatoren

• Optimierung der Sachkunde der mit Tieren umgehenden Personen
durch Schulung / Fortbildung

Fazit
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• Verbraucheraufklärung einschließl.
(einprägsamer) Tierschutzkennzeichnung sowie
Transparenz der Produktionszyklen

• Förderung der Forschung
- zu tiergerechten, wettbewerbsfähigen Haltungsverfahren
- zur Evaluierung rechtlicher Vorgaben

• Wertschätzung der Nutztiere

• Anreizprogramme für (besonders) tiergerechte Haltungsverfahren

Fazit

Gesellschaftlich akzeptierte und
vom Tierhalter leistbare Haltungsbedingungen,
in denen transparent und nachvollziehbar
der Schutz und das Wohlbefinden eines jeden Tieres 
sichergestellt ist
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!


